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PRESSEINFORMATION 
 
12.05.2025 
 

Neuregelung beim Stromanbieterwechsel: 24-Stunden-Wechsel 
kommt – mit neuen Pflichten für Umziehende 
 

Ab dem 6. Juni 2025 tritt eine bundesweite gesetzliche Änderung im Energiemarkt in 
Kraft: Der sogenannte 24-Stunden-Lieferantenwechsel soll den Stromanbieterwechsel 
technisch deutlich beschleunigen. Ziel ist es, den Wechselprozess zwischen den Markt-
partnern innerhalb eines Werktages abzuwickeln. Während die neue Regelung vor al-
lem Energieversorger organisatorisch fordert, bringt sie für Verbraucherinnen und Ver-
braucher ebenfalls spürbare Veränderungen mit sich – insbesondere beim Wohnungs-
wechsel. 
 

Umziehen? Jetzt rechtzeitig an die Stromummeldung denken! 
 

Die wichtigste Neuerung: Eine rückwirkende Abmeldung des Stromvertrags ist 
künftig nicht mehr möglich. Wer vergisst, seinen Umzug frühzeitig beim Stromanbie-
ter zu melden, muss weiterhin für die alte Wohnung zahlen – auch wenn sie längst 
verlassen wurde. 
Um einen nahtlosen Übergang der Stromversorgung zu gewährleisten, sollte der Um-
zug mindestens zehn Werktage im Voraus gemeldet werden. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass der Strom am neuen Wohnort pünktlich und ohne Unterbrechung 
fließt. 
 

24 Stunden beziehen sich auf den Anbieterwechsel – nicht auf die Kündigung 
 
Ein häufiges Missverständnis: Der neue 24-Stunden-Wechsel bedeutet nicht, dass 
Stromverträge künftig innerhalb eines Tages gekündigt werden können. Die gesetzliche 
Neuregelung betrifft ausschließlich die technische Abwicklung des Anbieterwechsels 
zwischen den Energieversorgern. Vertraglich vereinbarte Kündigungsfristen bleiben 
weiterhin bestehen. 
 

Der 24-Stunden-Lieferantenwechsel ist ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung und Be-
schleunigung der Abläufe im Energiemarkt. Für Verbraucherinnen und Verbraucher be-
deutet er vor allem eines: mehr Eigenverantwortung bei Umzügen und Vertragswech-
seln. Wer rechtzeitig informiert, vermeidet unnötige Kosten und sorgt für einen rei-
bungslosen Start in der neuen Wohnung. 
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